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Berichtigung 
Ersetzt die Publikation vom 20. Dezember 2011 (BBl 2011 9223) 

Bundesratsbeschluss 
über die Allgemeinverbindlicherklärung 
des Gesamtarbeitsvertrages für den Personalverleih 

vom 13. Dezember 2011 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 19561  
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, 
beschliesst: 

Art. 1 
Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages für 
den Personalverleih werden allgemeinverbindlich erklärt2. 

Art. 2 
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für die ganze Schweiz. 
2 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für alle Betriebe, die  

a. Inhaber einer eidgenössischen oder kantonalen Arbeitsverleihbewilligung 
nach Arbeitsvermittlungsgesetz sind und 

b. gemäss Artikel 66 des Unfallversicherungsgesetzes in der Klasse 70C 
SUVA-versichert sind und 

c. bezüglich der verliehenen Arbeitnehmenden pro Kalenderjahr eine Lohn-
summe von mindestens 1 200 000.– Franken aufweisen. 

3 Betriebe, die gegenüber der Schweizerischen Paritätischen Berufskommission 
Arbeitsverleih (SPKA) glaubhaft machen können, dass sie die Lohnsumme von  
1 200 000.– Franken konjunkturell bedingt lediglich vorübergehend überschreiten, 
werden von der SPKA vom Geltungsbereich der Allgemeinverbindlicherklärung 
ausgenommen. 
4 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für alle Arbeitnehmende, die von Betrieben 
gemäss Ziffer 2 verliehen werden. Ausgenommen sind Arbeitnehmende mit Löhnen 
über dem maximal versicherten Verdienst nach SUVA. Ausgenommen sind weiter 

  

 
1 SR 221.215.311 
2 Separatabzüge der Allgemeinverbindlicherklärung können beim BBL,  

Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, bezogen werden. 
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Arbeitnehmende, die bei Engpässen (z.B. Ferienabwesenheiten und Arbeitsverhin-
derungen der Betriebsleiter oder Arbeitsspitzen) in landwirtschaftliche Betriebe 
verliehen werden. 

Art. 3 
Über den Einzug und die Verwendung der Beiträge nach Artikel 7 des GAV sind der 
Direktion für Arbeit des SECO alljährlich eine Abrechnung sowie das Budget für 
die nächste Geschäftsperiode zuzustellen. Der Abrechnung ist überdies der Bericht 
einer anerkannten Revisionsstelle beizulegen. Die Führung der entsprechenden 
Kassen muss nach den von der Direktion für Arbeit aufgestellten Grundsätzen 
erfolgen und muss über das Ende der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) hinaus 
fortgesetzt werden, soweit es die Erledigung pendenter oder anderer Fälle erfordert, 
die in die Geltungszeit der AVE fallen. Die Direktion für Arbeit kann weitere Aus-
künfte und Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen sowie auf Kosten der Vertrags-
parteien Überprüfungen vornehmen lassen. 

Art. 4 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und gilt für bis zum 31. Dezember 
2014. Während einer Übergangsfrist von drei Monaten ab Inkrafttreten können von 
den Vollzugsorganen des GAV Personalverleih Kontrollen durchgführt, aber für 
allfällige GAV-Verletzungen während dieser Übergansfrist keine Konventionalstra-
fen und Kontrollkosten ausgesprochen werden. 

13. Dezember 2011 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

 Die Bundespräsidentin: Micheline Calmy-Rey
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 

 


